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(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigungen wird die Union innerhalb

der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die ihr von der  in dieser Verfassung zur Verwirklichung

der in dieser niedergelegten Ziele zugewiesen werden. Alle der Union nicht durch die Verfassung

zugewiesenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten. Für die Anwendung des Rechts

der Union sind die Mitgliedstaaten zuständig, soweit diese Verfassung nichts anderes bestimmt.

Explanation (if any) :


